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Folie: 1 29.06.2021 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Pandemiebedingte Sonderaufgaben – ohne  

Zuständigkeit, aber in Verantwortung – des Schulträger  

 
 

• Sicherstellung der Transporte der sog. Lolli-Tests zu den Laboren  

 

• Beschaffung von FFP-2-Masken für die Lehrkräfte und sonstiges 

Landespersonal an den städtischen Schulen  

 

 

 



Folie: 2 29.06.2021 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Grundschulen und weiterführende Schulen  

 
 

• Grundlage für den Schulbetrieb sind  

 

• die Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), 

 

• die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO),   

  

• die Vorgaben des MSB NRW (Schulmails)  

 

 



Folie: 3 29.06.2021 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Schulbetrieb ab 31.05.2021 – Primarstufe und 

weiterführende Schulen  
 

Inzidenz unter 100  
 

• Präsenzunterricht  
 

• Rückkehr zu einem durchgängigen und angepassten 

Präsenzunterricht 

 

• Betreuung 
 

• grundsätzlich im möglichen Umfang Wiederaufnahme der 

regulären Betreuungsangebote  

 



Folie: 4 29.06.2021 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Schulbetrieb ab 31.05.2021 – Primarstufe und 

weiterführende Schulen  
 

Inzidenz unter 100  
 

• Präsenzunterricht  
 

• Rückkehr zu einem durchgängigen und angepassten 

Präsenzunterricht 

 

• Betreuung 
 

• grundsätzlich im möglichen Umfang Wiederaufnahme der 

regulären Betreuungsangebote  

 



Folie: 5 29.06.2021 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Schulbetrieb zum Schuljahresanfang 2021/2022 
 

Planungen des MSB  
 

• Präsenzunterricht  
 

• Einschulungsfeiern, Klassenfahrten und Schüleraustausche finden 

statt  
 

• Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort  
 

• Testungen zweimal pro Woche  
 

• Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht  
 

 




